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Pensionskasse der Caritas – Höchste Garantie-Rente laut Stiftung Warentest 
  

Die SELBSTHILFE Pensionskasse der Caritas VVaG bietet im aktuellen Pensionskas-
senvergleich der Stiftung Warentest (Finanztest 5/2007) das günstigste Angebot und die 
höchste garantierte Altersrente.  

Da das Angebot der Pensionskasse der Caritas ausschließlich Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Caritas und der katholischen Kirche zur Verfügung steht, empfehlen die 
Berliner Warentester die branchenungebundene Schwestergesellschaft Kölner Pensi-
onskasse VVaG als die branchenoffene Kasse mit den höchsten Garantieleistungen, da 
"entscheidend immer die Höhe der garantierten Altersrente" sei. Zudem weisen die Tes-
ter darauf hin, dass die beste Pensionskasse diejenige sei, die "trotz niedrigen Garan-
tiezins hohe garantierte Leistungen" bietet. Sowohl die Kölner Pensionskasse als auch 
die Pensionskasse der Caritas verwenden den seit Jahresbeginn 2007 gesenkten ge-
setzlichen Höchstrechnungszins von 2,25 %. 

Außerdem betont die Stiftung Warentest, dass Bausteine wie "Rentengarantiezeiten", 
"Beitragsrückgewähr" und "Auszahlung des vorhandenen Kapitals" in der betrieblichen 
Altersversorgung nicht geeignet sind, einen umfassenden Hinterbliebenenschutz zu 
gewährleisten. Genau aus diesem Grunde verzichtet die Pensionskasse der Caritas auf 
solche Bausteine und bietet dafür mit einem so genannten Kompakttarif eine 50% oder 
60%ige lebenslange Hinterbliebenenrente an.  

Dieser aktuelle Vergleich der Stiftung Warentest bestätigt erneut, dass die Pensions-
kasse der Caritas besonders leistungsstarke Versorgungskonzepte bietet. Eine Modifi-
zierung der Rechnungsgrundlagen (Berücksichtigung der Sterblichkeits-Trendfunktion 
gemäß Sterbetafel der Deutschen Aktuarvereinigung DAV 2004 R) innerhalb der Tarif-
generation 2007 manifestiert den äußerst sicheren Kalkulationsansatz und gewährleistet 
weiterhin höchste Rentengarantien. Die Produkte der Kasse werden weiterhin ohne 
Abschlusskosten kalkuliert. Das Bundesministerium für Verbraucherschutz hat im Juni 
2005 den Tarifen „Vorbildcharakter“ für die Anwendung in der betrieblichen Altersver-
sorgung bescheinigt.  

Damit erhalten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kirche und Caritas sowie deren 
Angehörige eine in Deutschland einzigartig günstige Möglichkeit der betrieblichen Al-
tersversorgung. Laut Beschluss der Zentral-KODA können Dienstgeber und Dienstneh-
mer – unabhängig von der bestehenden Pflichtversicherung – bei Vorliegen sachlicher 
Gründe die betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung bei der Pensions-
kasse der Caritas durchführen. 
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